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RS OGH 1985/9/6 5Ob314/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.09.1985

Norm

AO idF ArtI Z10 IRÄG §8

Rechtssatz

Die Bestimmungen des § 8 der AO sind betre6end die Verfügungsbeschränkungen des Schuldners unverändert

geblieben, sodaß Lehre und Rechtsprechung zur bisherigen Rechtslage voll herangezogen werden können. Danach

sind unter Rechtshandlungen nicht nur Rechtsgeschäfte sondern auch andere Rechtshandlungen zu verstehen. Ob

eine Rechtshandlung gestattet ist, ist nach § 8 AO zu beurteilen.

Entscheidungstexte

5 Ob 314/85
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